
1 Didaktik, Ethik und Gesellschaft

cc Die Reflexion didaktischer oder auch unterrichtlicher Konzepte, Prinzipien und Methoden findet
immer in einem gesellschaftlich-historischen Rahmen statt und spiegelt spezifische Philosophien oder
Normvorstellungen wider. Die gegenw�rtige gesellschaftliche Grundstruktur legt nahe, dass Selbst-
bestimmung und persçnliche Freiheit vor allem bedeuten, individuelle Verantwortung f�r eine
mçglichst hohe Qualifizierung und Einsetzbarkeit der eigenen Person zu �bernehmen. In diesem
Kontext besteht die Gefahr, dass z. B. Arbeitslosigkeit, aber auch chronische Erkrankung und weitere
Lebenssituationen, in denen Menschen auf die Unterst�tzung durch Mitmenschen angewiesen sind,
vor allem als individuelle Probleme oder sogar eigenes Verschulden begriffen werden.

Ethische Reflexionen �ber Fragen, wie z. B. eine „gute Gesellschaft“ gestaltet werden kann, welche
Mçglichkeiten zur individuellen Lebensgestaltung diese ihren B�rgern erçffnet und wie unter-
schiedliche Menschen ihre Potentiale entfalten, kçnnen zu einer Sensibilisierung und Sch�rfung des
Bewusstseins f�r die eigenen didaktischen Grundvorstellungen f�hren.

Eine Didaktik der Kçrperbehindertenp�dagogik kann nur daran interessiert sein, mçglichst allen
Menschen vielf�ltige Handlungs- und Partizipationsmçglichkeiten zu erçffnen. Selbstbestimmung als
Zielperspektive bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Hinf�hrung zur Vereinzelung, sondern
Erçffnung mçglichst selbstbestimmter Perspektiven in sozialen Bez�gen. Dies kçnnen f�r Sch�ler mit
einer spezifischen Kçrperbehinderung die Ermçglichung anspruchsvoller lehrplanorientierter Lern-
anforderungen, f�r Sch�ler mit sehr hohem Unterst�tzungsbedarf Angebote zu basalen Erfahrungen
sein. Innerhalb der Didaktik werden alle Bedingungen kritisch reflektiert und konkret angesprochen
sowie eine Perspektive entwickelt, die eine eigenaktive Teilnahme aller Sch�ler an Bildungsprozessen
ermçglicht und absichert. bb

Didaktische Reflexionen beinhalten h�ufig vor allem Fragen zur Unterrichtsmetho-
dik und den Zielen des Unterrichts. Immer aber schwingen grunds�tzliche Fragen
der ethischen Grundhaltung der in diesem Rahmen t�tigen Personen mit, bestehen
mehr oder weniger ausformulierte individuelle oder gesellschaftliche Anspr�che.
Zudem werden beide Aspekte durch zeithistorische Entwicklungen gepr�gt, die nicht
immer bewusst waren und sind, dem Leser aber gegenw�rtig die Mçglichkeit erçff-
nen, sein eigenes Verst�ndnis kritisch zu reflektieren. Die Didaktik der Kçrperbehin-
dertenp�dagogik ist in jeder Hinsicht von ethischen Grundhaltungen und gesell-
schaftlich-historischen Entwicklungen gepr�gt, wie in den folgenden Kapiteln
dargestellt wird. Bevor aber die Entwicklung der didaktischen Diskussion innerhalb
der Kçrperbehindertenp�dagogik, mçgliche Lern- und Entwicklungserschwernisse
von Menschen mit Kçrper- und Mehrfachbehinderung, didaktisch-methodische
Aspekte des Unterrichts und weitere Handlungsfelder der Didaktik dargestellt wer-
den, soll der aktuell gegebene ethische Diskurs reflektiert und wesentliche p�dago-
gisch-didaktische Grundannahmen formuliert werden.

Die gegenw�rtige Gesellschaft ist u. a. gepr�gt durch die leitenden Normen der
N�tzlichkeit, der Verwertbarkeit und der individuellen Freiheit. Sicherlich kçnnten
noch viele weitere Normen genannt werden. Wer aber die Nachrichten verfolgt, wird
feststellen, dass wirtschaftliche Globalisierung vor allem bedeutet, dort zu produzie-
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ren, wo es am g�nstigsten erscheint oder wo die Ressourcen, gleich ob materielle
Rohstoffe, kçrperliche oder intellektuelle F�higkeiten zum g�nstigsten Preis einge-
kauft werden kçnnen. Staatliche Einrichtungen erçffnen die Mçglichkeit, sich Bil-
dungsg�ter zu verschaffen. Wer diese Angebote nutzen kann und nutzt, hat die
Chance, sich in diesen Prozess einzubringen und von einer mçglichst guten Bezah-
lung und hohen Berufszufriedenheit zu profitieren. Bildung wird in allen Staaten
inzwischen eher funktionell von ihrem Ergebnis her definiert, als F�higkeit, sich
individuell, vor allem aber optimal in Produktionsprozesse einbringen zu kçnnen.
Gebildete Menschen in diesem Sinne sind selbstverantwortlich und stellen eine
volkswirtschaftliche Ressource dar, auf die Firmen zur�ckgreifen kçnnen, ohne sel-
ber in „Ausbildung“ investieren zu m�ssen. Kennzeichnend f�r dieses Verst�ndnis ist
z. B. der gegenw�rtig vielfach verwendete Begriff „Humankapital“, mit dem junge,
bzw. allgemeiner, Menschen gemeint sind. F�r die Wirksamkeit eines solchen Ver-
st�ndnisses im bildungspolitischen Bereich sprechen die Zunahme von Vergleichs-
arbeiten, die in der Regel zur Selektion der darin gescheiterten Sch�ler genutzt
werden und weniger der Entwicklung eines schulischen Unterst�tzungssystems f�r
Sch�ler mit Lernproblemen dienen.

Staatliche Ausgaben, z. B. im Bildungsbereich, stellen eine Belastung der B�rger dar,
die in diesem Verst�ndnis minimiert werden muss, da sie individuelle Konsummçg-
lichkeiten verringert. Allerdings verlaufen die hier nur skizzierten Entwicklungen
nicht gradlinig, sondern gestalten sich oftmals widerspr�chlich. Individuelle Freiheit
gilt sicherlich nicht nur im mitteleurop�ischen Kulturkreis als positiv. Sie kann aber
in einem gesellschaftlichen Rahmen, der vor allem N�tzlichkeit und Verwertbarkeit
belohnt, zu Situationen f�hren, in denen Menschen allein die Perspektive einer �ber-
nahme von Verantwortung f�r andere, z. B. ein eigenes Kind oder ein Kind mit einer
kleineren Beeintr�chtigung, wie einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, ablehnen. Dies
nicht etwa, weil sie etwas gegen Menschen mit Behinderung h�tten, sondern weil es
ihre individuellen Handlungs- bzw. Wahlmçglichkeiten, letztlich ihre Verf�gbarkeit
bzw. ihre Beteiligungsmçglichkeiten in Produktionsprozessen einschr�nken w�rde.
Gegenw�rtig erleben wir eine Situation, in der eugenische Gedanken der Selektion
auch deshalb wieder popul�r werden, weil es im Sinne einer mçglichst optimalen
Lebensgestaltung kritisch erscheint, ein behindertes Kind zu bekommen, wenn
man(n) oder frau es denn verhindern kçnnten. Die erwartete hçhere Belastung der
Frau oder des Paares reicht zur Legitimation einer Abtreibung bis kurz vor der
Geburt. In diesem Rahmen ist es erkl�rbar, dass in vielen L�ndern bereits wieder
eine Mentalit�t zunimmt, in der Eltern sich unter Legitimationsdruck stehend erle-
ben, wenn sie ein Kind mit einer Beeintr�chtigung zu ihrer Familie z�hlen. Die von
Singer bereits 1984 in seinem Buch „Praktische Ethik“ verçffentlichten Gedanken
zum Lebensrecht von Personen gegen�ber Menschen (gebunden an die Bedingungen:
Bewusstheit des eigenen Seins, Vorstellungsvermçgen f�r historische und zuk�nftige
Entwicklungen, Schmerzempfinden oder die heute als SKIP-Argumente bezeichneten
Faktoren, die eine Person ausmachen sollen, wie „Spezieszugehçrigkeit, Wahrneh-
mung eines Lebenskontinuums, Identit�t und Potenzialit�t“) sind nicht deshalb
ethisch gef�hrlich, weil sie ein einzelner Philosoph ge�ußert hat, sondern weil sie
einer gesellschaftlichen Mentalit�t entsprechen, die z. B. Hilfebed�rftigkeit, chro-
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nische Erkrankung und Angewiesensein auf Pflege und Unterst�tzung vor allem als
Belastung und gegenl�ufig zum bestimmenden Grundgedanken des selbstst�ndig und
scheinbar autonom handelnden Menschen als Anbieter seiner Arbeitskraft und als
Konsumenten begreift. Die unterschwellige und nur selten diskutierte Verbreitung
dieses Denkens stellt das Lebensrecht von Menschen mit Beeintr�chtigung zwar nicht
grunds�tzlich und offensichtlich in Frage, erzeugt aber eine Stimmung, in der chro-
nische Erkrankung und Beeintr�chtigung, vor allem Leid und Erschwernis nicht nur
des einzelnen Menschen, sondern auch seiner Angehçrigen oder der Eltern als ten-
denziell unnçtig und vermeidbar begriffen werden.

Die Hilfe und Unterst�tzung f�r Menschen mit einer Beeintr�chtigung ist in der
Bundesrepublik Deutschland nicht erst seit 1993 im Grundgesetz festgeschrieben. Es
besteht ein differenziertes System sonderp�dagogischer und weiterer Unterst�t-
zungsleistungen. Diese Angebote stellen sich gegenw�rtig als immer noch vor allem
spezialisierte Mçglichkeiten oder Leistungen dar, die, anders als in vielen europ�i-
schen L�ndern, nur wenigen Sch�lern ein inklusives Bildungsangebot erçffnen oder
Unterst�tzungsleistungen in die Verantwortung des behinderten Menschen selber
geben. Die gegenw�rtigen Entwicklungen in diesen Bereichen sind vergleichsweise
schwer einzusch�tzen. Einerseits erçffnet z. B. das Persçnliche Budget eine Abkehr
von einer traditionell eher fremdbestimmten F�rsorgeleistung, gleichzeitig aber sol-
len Kosten der Unterst�tzung und Pflege, auch �lterer Menschen mit und ohne
Beeintr�chtigung, dauerhaft gesenkt werden.

Unsere gegenw�rtige Gesellschaft ist also durch zum Teil gegenl�ufige Tendenzen
gepr�gt. Einerseits bekennt sie sich zur Unterst�tzung von Menschen, die in Not
geraten sind, andererseits m�ssen die çffentlichen Ausgaben f�r das Gesundheits-
wesen, Pflege oder Bildung begrenzt und minimiert bzw. dem Individuum zugemu-
tet werden, um die Lohnkosten zu senken und damit die wirtschaftliche Konkur-
renzf�higkeit zu erhalten. Dies wird letztlich zu einer Aufgabe der einzelnen Person,
die sich fit, gebildet und konkurrenzf�hig erhalten muss. MacIntyre (2001) warnt vor
einer solch einseitigen Sichtweise, die nur den letztgenannten Aspekt sieht, und
verweist auf die Gefahr einer letztlich inhumanen Gesellschaft, wenn diese nicht
gleichzeitig eine Ethik der Achtsamkeit im Umgang mit der menschlichen Abh�ngig-
keit entwickelt. Abh�ngigkeit als zutiefst jeden Menschen betreffende Erfahrung sieht
er in allen Lebensphasen gegeben und nicht wegzurationalisieren: sowohl in der
Kindheit und Jugend, in der Situation der zeitlich begrenzten Krankheit im Erwach-
senenalter, in der Situation des alten Menschen oder in der des zeitlebens auf Unter-
st�tzung angewiesenen Menschen mit einer Beeintr�chtigung oder einer chronischen
Erkrankung. Da jeder Mensch in solchermaßen beschriebene Abh�ngigkeiten ger�t,
ja geraten muss, um �berhaupt ein soziales Wesen werden zu kçnnen, sollte jede
Gesellschaft dies in ihrer Gesetzgebung und in ihren Institutionen ber�cksichtigen.
Institutionalisierte, abh�ngig machende Strukturen akzeptiert er dagegen nicht. Die-
se Ethik widerspricht nicht dem Streben der Menschen, ihre F�higkeiten zu entfal-
ten, in vielerlei Hinsicht nach Gl�ck zu streben, sie warnt aber vor den inhumanen
Konsequenzen gesellschaftlicher Strukturen, die die Achtung vor der anthropolo-
gisch gegebenen Abh�ngigkeit eines jeden Menschen verlieren und nicht mit beden-
ken.
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Ausgehend von diesem ethischen Grundverst�ndnis sollte jeder Mensch ein Leben
f�hren kçnnen, das subjektiv als mçglichst gut erlebt werden kann. Die Idee eines
mçglichst „normalen“ Lebens, wie es das in den 70er und 80er Jahren postulierte
„Normalisierungsprinzip“ anstrebte, wird aktuell innerhalb der sonderp�dagogi-
schen Diskussion, vor allem wegen der mitschwingenden „Normierung“, weniger
verfolgt. In der skandinavischen und der deutschen Diskussion wurde aber immer
betont, dass sich das Normalisierungskonzept vor allem auf die Institutionen der
Sonderp�dagogik bezieht (Ver�nderung hin zu einer am Subjekt orientierten Struk-
tur, also Wahlmçglichkeiten in mçglichst vielen, letztlich allen Bereichen [vgl.
Grçschke 2000]) und nicht auf die Normalisierung des Menschen mit einer Behin-
derung (z. B. durch operative Gesichtsver�nderungen bei Menschen mit Down-Syn-
drom). Auf die Institutionen bezogen, auf Schulen oder Wohnheime f�r Kçrper-
behinderte, hat das Normalisierungskonzept gegenw�rtig noch seine Berechtigung,
denn es ermçglicht die kritische Diskussion aktueller Konzepte, wenn akzeptiert
wird, dass Normalit�t heute gerade in der Wahlfreiheit und der Mçglichkeit zur
Entwicklung individueller Lebensperspektiven besteht (vgl. Beck 1996).

F�r die Diskussion der Frage, was ein gutes Leben sein kçnnte, ist die Einbeziehung
der Gedanken von Nussbaum (1999, 190ff und 2006) hilfreich, die als Philosophin
und Mutter einer Tochter mit Behinderung aus feministischer Sicht untersuchte, was
ein gutes Leben ausmacht. Aus der Besch�ftigung mit der Lebenssituation von Frauen
in S�damerika, Afrika, Asien, Europa und Nordamerika entwickelte sie eine so
genannte vage Theorie des „guten Lebens“. Diese Anforderungen m�ssen nicht von
den einzelnen Mitgliedern einer Gesellschaft erbracht werden, sondern sollen bei der
Beurteilung der Qualit�t der Lebensbedingungen helfen. Ein gutes Leben ist ihrer
Vorstellung gem�ß ein Leben, in dem Menschen die Mçglichkeit haben

l ein ganzes Leben lebenswert zu leben,
l angemessene Ern�hrung und Unterkunft zu besitzen,
l sexuelle Befriedigung zu erfahren,
l sich frei bewegen zu kçnnen,
l unnçtigen Schmerz zu vermeiden und Freude zu erleben,
l alle Sinne zu benutzen, Vorstellungen zu entwickeln, zu denken und sich ein Urteil

zu bilden,
l sich zu binden, zu lieben, zu sehnen, zu trauern und hier�ber reflektieren zu

kçnnen,
l ein eigenes Bild vom Gutem zu entwickeln und eine eigene Lebensplanung vor-

zunehmen,
l famili�re und soziale Beziehungen zu leben und Verbundenheit mit diesen, aber

auch der Natur zu erfahren,
l zu lachen und zu spielen,
l ein eigenes Leben gestalten zu kçnnen, in einem frei gew�hlten Kontext und in

einer selbst gew�hlten Umgebung, materielles Eigentum zu erwerben und sich an
Prozessen politischer Partizipation zu beteiligen.

Diese aus feministischer Perspektive entwickelten Vorstellungen kçnnen sicherlich
noch erweitert und konkretisiert werden, wie dies z. B. im UN-�bereinkommen �ber
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die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfolgt ist. Vor allem aber sind die von
Nussbaum entwickelten Vorstellungen �bertragbar auf das Leben aller Menschen
weltweit. Aus ihnen kçnnen juristische Konsequenzen gezogen werden, wie dies in
immer noch allgemeiner Form die UN-Konvention vornimmt, es kçnnen aber auch
grunds�tzliche Aspekte abgeleitet werden, aus denen sich ein auf Achtung basieren-
des Zusammenleben aller Menschen ableiten l�sst. Selbsthilfeverb�nde kçrperbehin-
derter Menschen verweisen insbesondere darauf und verlangen die Ablçsung f�r-
sorglicher Leitgedanken durch ein auf Achtung fundiertes Selbstverst�ndnis. Sie
verlangen eine Achtung, die sich in gleichberechtigten Strukturen und Interaktionen
ausdr�ckt und Menschen mit Behinderung ein weitestgehend selbstst�ndiges Leben
ohne institutionelle Abh�ngigkeiten ermçglicht; ein Leben, welches nicht auf indi-
viduelle F�rsorge oder Mitleid angewiesen ist.

Gerade weil diese Forderungen berechtigt sind, m�ssen innerhalb einer Didaktik
der Kçrperbehindertenp�dagogik die Begriffe ‚F�rsorge‘ und ‚Mitleid‘ kritisch re-
flektiert werden. F�rsorge im Sinne einer advokatorischen Ethik, also einer Ethik der
Stellvertretung f�r Menschen, die sich, aus welchen Gr�nden auch immer, nicht oder
noch nicht vertreten kçnnen, ist historisch belastet (wie im historischen Kapitel
noch auszuf�hren sein wird) und dennoch im p�dagogischen Kontext nicht weg-
zudenken. Gleiches gilt f�r den Begriff des ‚Mitleids‘, der hier nicht vertieft diskutiert
werden kann. Der Mensch als physiologische Fr�hgeburt, als Kind, bençtigt Eltern
oder erwachsene Mitglieder der Gesellschaft, die an seiner Statt Entscheidungen
treffen, ihm aber gleichzeitig Wege erçffnen, zunehmend selbstst�ndiger zu handeln.
Dies gilt in allen p�dagogischen Situationen, nicht nur innerhalb der Kçrperbehin-
dertenp�dagogik. F�rsorge ist, trotz einer auch belasteten Tradition, im gesellschaft-
lichen Rahmen eine wichtige Leitidee, die immer dann ihre Berechtigung hat, wenn
Menschen nicht aus eigener Kraft und mit eigener F�higkeit weit reichende Ent-
scheidungen �berblicken kçnnen (dies f�hrt zur Betreuung, nicht zur Entm�ndi-
gung) oder wenn diese in besonders hohem Maß Unterst�tzung und Begleitung
bençtigen, um ein so selbstst�ndiges Leben wie mçglich zu f�hren. F�rsorge auf
staatlicher Ebene kann in der Bereitschaft bestehen, finanzielle Ressourcen zur Ver-
f�gung zu stellen, die eigene Entscheidungen und Wahlmçglichkeiten erçffnen, wie
dies z. B. beim Persçnlichen Budget der Fall ist. Im Sinne des Verst�ndnisses von
MacIntyre darf F�rsorge allerdings nicht mit der Perspektive von Beschr�nkung und
struktureller Abh�ngigkeit verbunden sein, sondern stellt idealerweise eine �ber-
gangssituation dar, die allerdings f�r manche Menschen ein Leben lang gegeben
sein kann.

F�rsorge in diesem Sinne f�hrt in didaktischer Perspektive zu einer Haltung, die
auf die Ermçglichung von Teilhabe und Teilnehmenkçnnen zielt. In diesem Sinne
kann sie ein Bestandteil von Bildung sein, deren Ermçglichung ein Grundanliegen
didaktischer �berlegungen innerhalb der Kçrperbehindertenp�dagogik darstellt.
Ohne den Ausf�hrungen in Kapitel 4 vorzugreifen, soll hier festgehalten werden,
dass im Bildungsverst�ndnis immer ethische Grundhaltungen mitschwingen. Das
Bildungsverst�ndnis der Kçrperbehindertenp�dagogik, im Humboldt’schen Sinne
als Aneignung und Auseinandersetzung mit der Welt verstanden, welches angeregt,
begleitet, aber in keinem Fall stellvertretend abgenommen oder geplant werden
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kann, unterscheidet sich in keiner Weise von dem Verst�ndnis der allgemeinen
P�dagogik und Didaktik. Es erweitert dieses aber um die Dimensionen der Kçrper-
lichkeit und sozialen Interaktion. Ein so umfassendes Verst�ndnis des Bildungs-
begriffs polarisiert nicht zwischen fr�hem kçrperlich-leiblichen und damit sozialem
Dialog, zu dem jeder Mensch f�hig ist, und sp�terem mentalen Auseinandersetzen
mit und Durchdringen der Welt, sondern begreift, dass Zuwendung zur Welt zu
Beginn des Lebens (bereits im Mutterleib) nur durch soziale und kçrperliche Inter-
aktion, Zuwendung, F�rsorge und Anregung stattfinden kann und auf diesem ge-
sicherten Fundament eine selbstst�ndige, auch mentale Auseinandersetzung mit der
Welt ermçglicht. Wenn grundlegende Sicherheiten nicht gegeben sind, fehlt die
Kraft, sich eigenaktiv der Welt zuzuwenden, ihre Herausforderungen, Verlockungen
und Gefahren aktiv anzunehmen und ein eigenes Bild der Welt zu entwickeln. Ein
solches Bildungsverst�ndnis macht deutlich, dass Erziehung und Unterricht, Thera-
pie und Pflege, Kooperation und Beratung sowie die Ber�cksichtigung struktureller
Elemente nur unterschiedliche Dimensionen didaktischer Handlungsformen und
Reflexionsebenen sind, die jedem Sch�ler die Chance erçffnen wollen, eigene Vor-
stellungen zu entwickeln, einen Platz in dieser Welt einzunehmen und sein Leben in
sozialen Bez�gen selbst zu gestalten. Bildung in diesem Verst�ndnis erçffnet Zug�nge
zur Welt an unterschiedlichen Bildungsorten und respektiert alle Menschen in ihren
individuellen Lebenssituationen, schließt keinen aus und ist nicht reserviert f�r
bestimmte institutionelle Strukturen oder Lebensalter. Ob allerdings Bildung als
durch eine spezialisierte Kçrperbehindertenp�dagogik vermittelter Prozess noch
im Alter notwendig ist und nicht durch allgemeine, inklusive Angebote realisiert
werden kann, bleibt zuk�nftigen gesellschaftlichen Entwicklungen vorbehalten, die
im Sinne MacIntyres hoffentlich realisieren werden, dass Menschen mit Beeintr�ch-
tigung in abh�ngigen bzw. zu unterst�tzenden Lebenssituationen selbstverst�ndli-
cher Bestandteil unserer Gesellschaft und Kultur sind. Kçrperbehindertenp�dagogen
kçnnen hierzu einen Beitrag leisten, indem sie einerseits Menschen bef�higen, ihre
Bildungsmçglichkeiten zu nutzen und ihre F�higkeiten zu entwickeln, andererseits
indem sie in unserer Gesellschaft immer wieder darauf hinweisen, wie man dies
unterst�tzen kann und wo, mçglicherweise unbeabsichtigt, h�ufig aber bewusst dis-
kriminierend Bildungs- und Teilhabechancen verwehrt werden. In diesem Sinne
macht sie innerhalb eines gesellschaftlichen Diskurses auch darauf aufmerksam,
dass soziale Integration und die Erçffnung von dialogischen Entwicklungs- und
Bildungsangeboten Bedeutung f�r Menschen haben, deren Leben bereits in j�ngeren
Jahren zeitlich begrenzt erscheint oder deren Zugang zur Welt wir gegenw�rtig noch
nicht verstehen kçnnen.
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